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Huppert, Singer & Cie.
Aktiengesellschaft

Celepijon: Selnau 717 Zürid) Kanzleistrasse Nr. 57
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Billigste Bezugsquelle für:

Ia. Kristallspiegel
in allen Grössen und Formen.

3Bie Iis ^inlmerl entjtul.
®ott 2:1). SBoIff, griebettau.

(<Sc£)luÜ.) (9îac£)&ruct berfioten.)

®ie oerfchiebenften gaftoren roaren an ber @nt=

ftehung be§ freien fpanbroerfS au§ ber gorm ber porigen,
hofgemerblichen Arbeit beteiligt. SOtit ber atigemeinen
Hebung ber Sebettsroeife, ben fteigenben Nebürfniffen
unb fid) etfjöhenben Ansprüchen fomot)t an $al)I mie an
Qualität ber ©ebraucpgegenftänbe fahen fid) befonber§
bie Heineren groljnhöfe, bie, in ber SD7ef)rgat)l ber freien
Çofgûter oorffanben, burdE>au§ nicht über eine foId)e mof)l=
georbnete 5Heifje ber oerfchiebenften geroerflichen Arbeiter,
mie g. 93. bie fönigttdjen SRufteranftalten ober and) nur
bie großen £>ofbefitjer oerfägten, bodh aüntä£)li<d) aufjer»
ftanbe, allen 93ebarf bes fpofeS, mie er für beffen 93e=

fitter, beffen gamtlie unb ba§ grojje ArbeitSgefinbe nötig
mar, felbfi gu erzeugen, fdjon weil ihnen für gasreiche
Arbeiten, bie bie ^ebung ber SebenSmetfe gum 93eburfni§
gemalt hatte, bie etforberlicljen Arbeiter fehlten ober
bie oorhanbenen Arbeitsfräfte ben erhöhten, an itjre
©efchidElicpett unb allgemeine SeiftungSfäjhigleit geftellten
Anfprüclje mdf)t ober bod) nur unooßftänbig genügten.
AnberfeitS aber bilbeten fid) auf ben größeren grol)n=
höfen befonberê tûdjiige unb gefcE»icfte geroer£lid)e Ar»
better heraus, bie, nacfjbem fie bie ibnen für if)re fperr»
fchaft begro. bie 93ebürfniffe beS ©utshofes gulommen»
ben Arbeiten erlebigt batten, nocb Seit genug übrig be=

hielten, bie fie oermenben tonnten unb aud) oerroanbten,
um für anbere £>öfe, bie SCRangel an ArbeitSfräften
batten, gu arbeiten. ®aS taten fie jebocb nur, menn fie
bafür entlohnt mürben, benn ber bötige Arbeiter mar
nur feinem eigenen £>errn, nidt)t aber fremben 33efit)ern

hörig unb bienftpjïichtig. SBoßte ein folder bie ®lenfte
eines geroerflid)en Arbeiters tn Anfprudh nehmen, fo
nutzte er biefen bafür begabten, ma§ mohl meift mit
Naturalien ober fonftigen 3Bertobje£ten, jebenfaßS aber
nicht mit ©elb gefcljah, ba§ bamal§ noch leine roefent»
liehe Nolle im 2ßirtfd)aft§Ieben fpielte. ®er hörige be=

burfte aßerbingS, um für frembe |)öfe gu arbeiten, ber
©rtaubniS feines fperrn, bie febotf) metfienS erteilt mürbe,
gumal bie Obrigfeit biefen Austaufcf) ber Kräfte im aß»

gemeinen SanbeSlntereffe begünftigte. Auf biefe Söetfe
bitbete fief) aßmählich bie Arbeit gegen Sohn gu einer
fiänbigen unb ftcl) immer mehr entmicfelnben gorm bes

mirtfdiafllidhen SebenS auS. gmar ift biefe gorm ber
ArbeitSmeife, oon ber NolfSmirtfdhaftSlehre Sohnmerf
genannt, auch nodh nidtjt fpanbroerl, fonbern nur eine

3mifdhenftufe groifdjen biefem unb bem fpauSroerf, aber
fie bebeutete bie erfte Soslöfung ber gemerlllchen Arbeit
oon bem grohnljofe unb foflte in biefer Sebeutun g bie
unmittelbare fßorftufe beS freien ^anbmet£§ merben.
®a§ Sohnmerl fenngeidjnet fich alfo als bie gorm ber
gemerlllchen Arbeit, bei ber ber Arbeiter, nodh "hne ben
Sefih eigener Arbeitsmittel unb ohne eigene Sßerlftätte,
gegen Segafjlung unb auf Söefteüung im £>aufe beS 93e-

fießerS, mo er bie ^Rohmaterialien ufro. oorfinbet, arbeitet.
Auch biefe gorm ber ArbeitSmelfe hat fidh gum Sett noch
bis heute in otelen ©egenben erhalten, mo man fie „auf
©tör gehen" nennt, bodh ift fie hier ber auëfdljliegiicfje
ober bodh jebenfatis ber Hauptberuf bes geroerftidhen
Arbeiters, mährenb fie in ber geit beS grohnhofes nur
al§ Nebentätigleit oon bem hörigen /pofarbeiter neben
bem /g>offrohnbienfte ausgeübt rourbe.

®odfj ber hörige geroetllidje Arbeiter fonnte bie freie
3eit, bie ihm ber ^>offrohnbienft noch lief), auch auf
anbere SBeife benn al§ Sohnmerler oermerten, tnbem er
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LMigste Bezugsquelle für:

Is. ItristsUspiegel
in aUen (Zrössen u»6 Normen.

Wie das Handwerk entstand.
Von Th. Wolff, Friedman.

(Schluß.) /Nachdruck verboten.)

Die verschiedensten Faktoren waren an der Ent-
stehung des freien Handwerks aus der Form der hörigen,
hofgewerblichen Arbeit beteiligt. Mit der allgemeinen
Hebung der Lebensweife, den steigenden Bedürsnisfen
und sich erhöhenden Ansprüchen sowohl an Zahl wie an
Qualität der Gebrauchsgegenstände sahen sich besonders
die kleineren Frohnhöfe, die, in der Mehrzahl der freien
Hofgüter vorhanden, durchaus nicht über eine solche wohl-
geordnete Reihe der verschiedensten gewerblichen Arbeiter,
wie z. B. die königlichen Musteranstalten oder auch nur
die großen Hofbesitzer verfügten, doch allmählich außer-
stände, allen Bedarf des Hofes, wie er für dessen Be-
sitzer, dessen Familie und das große Arbeitsgesinde nötig
war, selbst zu erzeugen, schon weil ihnen für zahlreiche
Arbeiten, die die Hebung der Lebensweise zum Bedürfnis
gemacht hatte, die erforderlichen Arbeiter fehlten oder
die vorhandenen Arbeitskräfte den erhöhten, an ihre
Geschicklichkeit und allgemeine Leistungsfähigkeit gestellten
Ansprüche nicht oder doch nur unvollständig genügten.
Anderseits aber bildeten sich auf den größeren Frohn-
Höfen besonders tüchtige und geschickte gewerkliche Ar-
bester heraus, die, nachdem sie die ihnen für ihre Herr-
schaft bezw. die Bedürfnisse des Gutshofes zukommen-
den Arbeiten erledigt hatten, noch Zeit genug übrig be-

hielten, die sie verwenden konnten und auch verwandten,
um für andere Höfe, die Mangel an Arbeitskrästen
hatten, zu arbeiten. Das taten sie jedoch nur, wenn sie

dafür entlohnt wurden, denn der hörige Arbeiter war
nur seinem eigenen Herrn, nicht aber fremden Besitzern

hörig und dienstpflichtig. Wollte ein solcher die Dienste
eines gewerblichen Arbeiters in Anspruch nehmen, so

mußte er diesen dafür bezahlen, was wohl meist mit
Naturalien oder sonstigen Wertobjekten, jedenfalls aber
nicht mit Geld geschah, das damals noch keine wesent-
liche Rolle im Wirtschaftsleben spielte. Der Hörige be-

durfte allerdings, um für fremde Höfe zu arbeiten, der
Erlaubnis seines Herrn, die jedoch meistens erteilt wurde,
zumal die Obrigkeit diesen Austausch der Kräfte im all-
gemeinen Landesinteresse begünstigte. Auf diese Weise
bildete sich allmählich die Arbeit gegen Lohn zu einer
ständigen und sich immer mehr entwickelnden Form des

wirtschaftlichen Lebens aus. Zwar ist diese Form der
Arbeitsweise, von der Volkswirtschaftslehre Lohnwerk
genannt, auch noch nicht Handwerk, sondern nur eine

Zwischenstufe zwischen diesem und dem Hauswerk, aber
sie bedeutete die erste Loslösung der gewerklichen Arbeit
von dem Frohnhofe und sollte in dieser Bedeutung die
unmittelbare Vorstufe des freien Handwerks werden.
Das Lohnwerk kennzeichnet sich also als die Form der
gewerklichen Arbeit, bei der der Arbeiter, noch ohne den
Besitz eigener Arbeitsmittel und ohne eigene Werkstätte,
gegen Bezahlung und auf Bestellung im Hause des Be
stellers, wo er die Rohmaterialien usw. vorfindet, arbeitet.
Auch diese Form der Arbeitsweise hat sich zum Teil noch
bis heute in vielen Gegenden erhalten, wo man sie „auf
Stör gehen" nennt, doch ist sie hier der ausschließliche
oder doch jedenfalls der Hauptberuf des gewerklichen
Arbeiters, während sie in der Zeit des Frohnhofes nur
als Nebentätigkeit von dem hörigen Hofarbeiter neben
dem Hoffrohndienste ausgeübt wurde.

Doch der hörige gewerkliche Arbeiter konnte die freie
Zeit, die ihm der Hoffrohndienst noch ließ, auch auf
andere Weise denn als Lohnwerker verwerten, indem er
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namlicf) fertige ©ebrauchlgegenftänbe, beren ©rjeugung
fein Slrbeitlfad) roar, auf 93orrat herfteßte unb bei paf=
fertber ©elegenljett ju oerlaufen fudf»te. ffiiefe ©elegentjeit
bot ihm bal fid) entroidelnbe SJlarltroefen. ®er SJtarEt

roar ein ißla^, an bent fich ju beftimmten 3eiten bte

fpänbler, bte fid) mit bem Serlauf ber SBaren aul
anberen ©egenben ober aud) aul fremben Sänbern be»

fasten, jufammenfanben, um ihre SBare fetljubteten. SKuf

biefen SÖtärlten fudjte aud) ber fpofroerler feine ©rjeug»
niffe ju oerïaufen, unb in bem üßtaße all bte Sftärlte
fich entroidelten unb ju einer ftänbigen ©inridjtung
rourben, eniroidelte fid) aud) ber Serlauf ber ©rjeugniffe
ber gewerblichen fpofarbeiter, rourbe biefer ebenfaïï! ju
einer ftänbigen gorm bei roirtfchafllidjen Sebenl. ®e=

lang el bem nod) immer Nötigen ^ofroerler auf btefe
Steife ein geroiffel ©igentum ju erroerben, fo trat aud)
eine geroiffe SSBanbtung in feinem Serljältni! ju bem
Frohnljerm ein. Ser erroorbene eigene 93eft% gab itjm
ein geroiffel Infehen, bal aud) ber Frohnherr nicht un»
berüdfidjtigt laffen lonnte, fo baß fid) im Saufe ber Beit
bal Slbhängigleitloerhältnil bei porigen ju bem F*ohn=
berrn barauf befdjränlte, baß erfterer jenem ein beftimm»
tel Quantum älrbeitlerjeugniffe lieferte, im übrigen aber
fetn eigener £err roar, ber all gewerblicher Arbeiter auf
bem |)ofe ober otefleidit gar nur nod) in ber Stäbe bei
jpofe! in eigener SBerlfiatt tätig roar. Sießeicht aber
lonnte er fi<| aud) burcb etne einmalige größere SIbfin»
bunglleifiung oößig aul ber Çorigîett lollaufen, bann
roar er roirtfdjaftlich roenigftenl oollenbl fein eigener
unb freier fperr, unb lonnte arbeiten unb erroerben roie
unb roie otel er rooUte. Sftancher rourbe fo burcb Sol=
lauf frei, manchem rourbe aud) bie greibeit gefcbentt.
©I entftanb eine Klaffe freier gewerblicher Arbeiter, bie
teill all Sobnroetler tätig roaren, teill bie ©ebraudjl»
erjeugniffe ihrer Slrbeit auf bem SDtarlt oerlauften.

®er Sßlarlt erhielt eine immer fteigenbe Sebeutung
nicht nur im roirtfd)aftlid)en, fonbetn im gefamten fojialen
Seben überhaupt. Stad)bem aul ben urfprünglich in
gänjtid) unbeftimmten Beiträumen unb nur in lleinem
Umfange abgehaltenen SERärtten regelmäßige Qahrmärlte,
bann SSierteljahrmärlte unb SBodjenmärlte geroorben
roaren, ftebelten fich auf bem SOtarftplahe allmählich
zahlreiche ©lemente, bie aße auf bem ÜDtarlte Serbienft
fugten unb fanben, jur regelmäßigen Stteberlaffung an.
©I entftanb fo ein ©emeinroefen, bal, feiner großen
33eb eutung für bal 3ßirtfd)aftlleben roegen mit mancher»
lei 23orred)ten bebacht, fid) unter bem ©cßut)e ber übrig»
feit Iräftig entroiclette unb all ©tabt ein felbftänbiger
Seil bei ©taatllörperl im ©egenfat) ju ben länbtichen
Frohnhofen rourbe. Sie ©ntftehung ber ©täbte aber
roar oon tief eingreifenber SSirlung auf bal gefamte
roirtfchaftliche, fojiale unb politifche Seben. Sie ©tabt
rourbe jum ©ammelpunlt für alle roirtfchaftlid)en ©te
mente, bie mit ihrer Sätigleit jur lanbroirtfchaftliehen
Sätigfeit ber Bahnhöfe im ©egenfat) ftanben, alfo in
erfier Sinte ber £>änbter, ber roohlhabenben Kaufleute,
bie bie erfte Klaffe bei fich entroidlelnben ©täbteroefenl
rourben, bann aber aud) ber freien geroerlticfjen Arbeiter,
bie, ehemall in bem Frohnbiepfte bei £jofel tätig, in
ber ©tabt bal geeignetfie Felb jur 33erroertung ihrer
Slrbeitllraft unb jum oorteilhafteften 33erlauf ihrer @r=

jeugniffe fanben unb all freie unb ooßbered)tigte Bürger
oon ber ©tabt roilllommen geheißen rourben. 916er

auch hörige $anbroerler, bie eigenmächtigen 9lbfchteb oon
bem Frohnhofe genommen hatten, fudjten unb fanben
3uflud)t in ber ©tabt, roo fie, roenn fie ein Fahr lang
hier gelebt hatten, ohne oon ihren Herren jurüdgeforbert
ju fein, frei rourben gleich ihren übrigen Setuflgenoffen
unb aßen übrigen ©tabtberoohnern. Sie freie geroerb»
lid)e 9lrbeit jog in bie ©tabt ein; mit feiner üinerlen»

nung all freier 33ürger roar ber ehemall hörige Arbeiter
jum felbftänbigen £>anbroerler geroorben, mit ber @nt=

ftehung ber ©täbte im 11. unb 12. Fahrljunbert roar
bal freie £>anbroerï entftanben.

©o rourbe bie ©tabt ber ©djauplat) ber ©ntftehung
bel Çanbroetll, bem bal ftäbtifeße ©emeinroefen einen
weiten fOtarlt jum Slbfatj feiner ©rjeugniffe unb bamit
ein fruchtbarel Felb feiner roirtfchaftlichen unb geroerb»
liehen Betätigung unb ©ntroidlung bot. SJtit ber fehr
balb nach feinem ©injug in bie ©tabt erfolgenben Qr=
ganifation in Böufte, Innungen ober ©ilben ooßjog
bann bal £>anbroerl ben ©chlußalt feiner ©ntftehung,
ber jugleid) bie ©runbtage ber folgenben glanjooßen
©ntroidelung unb nie roteber erreichten Blüte bei §anb=
roerll roährenb bei 13. bil 16. Fahrijimöert! werben
foßte.

Die Cage des flrbetomarktes
im februar ms»

(Storrefponbenj.)

Stach ben ftatifiifd)en ©rgebniffen bei ©ibgenöffi»
ichen Slrbeitlamtel ift bie Slrbeitllofigleit im SDîonat

Februar im allgemeinen etwa! jurüdgegangen. S)ie

3ahl ber gän jlid) ülrbeitl lof en (mitgewählt bie bei

fubbentionierten Stotftanblarbeiten befchäftigten Slrbeitl»
iofen) ift bon ©nbe Fanuar bil ©nbe Febmnt 1923
bon 56,275 auf 52,734.alfo um 3,541 ißerfonen innert
Sßfonatlfrift gefunfen. ®ie 3^hl 52,734 für ©nbe

Februar umfaßt 46,112 männliche unb 6,622 roetbtid)e
SlrbeitHofe. ©ie entfpricht ungefähe bem ©tanb bon
©nbe Suli 1922.

®ie lleberficht nach 33eruflgruppen jeigt nur noch
eine Benähme in ben ©ruppen : F^eie unb gelef)rte"Be=
rufe, mit 111 ißerfonen unb im §aulhalt mit 17 ißer»
fönen.

Stüdgänge berjeichnen bagegen bie ©ruppen: §er»
fteßung bon Sauten unb Saufioffen, SMeret mit 849,
Ungele'rntel $erfonal mit 706, SKetaß», Stafchinen» unb
eleltrotedmifdje Snbuftrie mit 415, §olj» unb @lalbe=
arbeitung mit 304, Uhreninbuftrie unb Bijouterie mit
297, §otelinbuftrie unb ©aftroirtfchaftlgeroerbe mit 199,
Seben!». unb ©enußmittel mit 188, Sanbroirtfdjaft unb
©ärtnerei mit 170, ïejçtilinbuftrie mit 161, Serlehr!»
bienft mit 127, §anbel unb Serroaltung mit 70, F^ft»
roirtfehaft, Fifdjerei mit 60, ©hemifche Snbuftrie mit 40,
Sergbau unb iorfgtäberei mit 38, ©rapljifcheä ©eroerbe
unb Sapierinbuftrie mit 25, unb Selleibunglgeroerbe
unb Sebetinbuftrie mit 15 Serfonen. ©ine Benähme
ber gänjlichen SlrbeitllofigEeit berjeichnen nur noch bie
Kantone ïeffin (159), Sujern (50), Bag (13), Dbroal»
ben (11) unb ©dhropj (2). Fn aßen übrigen Kantonen
ift eine Slbnaljme feftjufteßen.

®ie Bahl ber Sîotftanblarbeiter hat fich "bt
1,380, bermehrt unb betrug am 28. Februar 1923
13,644, roobon 13,074 bei fubbentionierten unb 570
bei nicht fubbentionierten Slotftanblarbeiten befchäftigt
roaren.

®ie B«hl öer tatfächlich oßne Sirbett beftnb»
liehen S^^fbbew ift innert SKonatlfrift um 5,041 ge»

funfen unb betrug ©nbe F^^ar 1923 noch 39,090.
©ie umfaßte 32,840 SDîânner unb 6,250 Flauen.

$ie Baht Öer gemäß ben gefe|lichen Seftimmungen
unterftühten gänjlich ^rbeitllofen ift bon
©nbe Fanuar bi! ©nbe F^btuat 1923 bon 23,853 auf
21,856, alfo um 1,997 gefunfen. ®iefe B«hl umfaßt
19,510 männliche unb 2,346 weibliche Slrbeitllofe. ©ie
entfpricht ungefähr bem ©tanb bon ©nbe ®ejember 1922.

Sie 3a£)i ber teilroeife Strbeitllofen hat fich
im Seridhtlmonat um 1,923 fjtofonen bermehrt unb
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nämlich fertige Gebrauchsgegenstände, deren Erzeugung
sein Arbeitsfach war, auf Vorrat herstellte und bei pas-
sender Gelegenheit zu verkaufen suchte. Diese Gelegenheit
bot ihm das sich entwickelnde Marktwesen. Der Markt
war ein Platz, an dem sich zu bestimmten Zeiten die

Händler, die sich mit dem Verkauf der Waren aus
anderen Gegenden oder auch aus fremden Ländern be-

faßten, zusammenfanden, um ihre Ware feilzubieten. Auf
diesen Märkten suchte auch der Hofwerker seine Erzeug-
nisse zu verkaufen, und in dem Maße als die Märkte
sich entwickelten und zu einer ständigen Einrichtung
wurden, entwickelte sich auch der Verkauf der Erzeugnisse
der gewerblichen Hofarbeiter, wurde dieser ebenfalls zu
einer ständigen Form des wirtschaftlichen Lebens. Ge-
lang es dem noch immer hörigen Hofwerker auf diese
Weise ein gewisses Eigentum zu erwerben, so trat auch
eine gewisse Wandlung in seinem Verhältnis zu dem
Frohnherrn ein. Der erworbene eigene Besitz gab ihm
ein gewisses Ansehen, das auch der Fwhnherr nicht un-
berücksichtigt lassen konnte, so daß sich im Laufe der Zeit
das Abhängigkeitsverhältnis des Hörigen zu dem Frohn-
Herrn darauf beschränkte, daß ersterer jenem ein bestimm-
tes Quantum Arbeitserzeugnisse lieferte, im übrigen aber
sein eigener Herr war, der als gewerblicher Arbeiter auf
dem Hofe oder vielleicht gar nur noch in der Nähe des

Hofes in eigener Werkstatt tätig war. Vielleicht aber
konnte er sich auch durch eine einmalige größere Abfin-
dungsleistung völlig aus der Hörigkeit loskaufen, dann
war er wirtschaftlich wenigstens vollends sein eigener
und freier Herr, und konnte arbeiten und erwerben wie
und wie viel er wollte. Mancher wurde so durch Los-
kauf frei, manchem wurde auch die Freiheit geschenkt.
Es entstand eine Klasse freier gewerblicher Arbeiter, die
teils als Lohnwerker tätig waren, teils die Gebrauchs-
erzeugnisse ihrer Arbeit auf dem Markt verkauften.

Der Markt erhielt eine immer steigende Bedeutung
nicht nur im wirtschaftlichen, sondern im gesamten sozialen
Leben überhaupt. Nachdem aus den ursprünglich in
gänzlich unbestimmten Zeiträumen und nur in kleinem
Umfange abgehaltenen Märkten regelmäßige Jahrmärkte,
dann Vierteljahrmärkte und Wochenmärkte geworden
waren, siedelten sich auf dem Marktplatze allmählich
zahlreiche Elemente, die alle auf dem Markte Verdienst
suchten und fanden, zur regelmäßigen Niederlassung an.
Es entstand so ein Gemeinwesen, das, seiner großen
Bedeutung für das Wirtschaftsleben wegen mit mancher-
lei Vorrechten bedacht, sich unter dem Schutze der Obrig-
keit kräftig entwickelte und als Stadt ein selbständiger
Teil des Staatskörpers im Gegensatz zu den ländlichen
Frohnhöfen wurde. Die Entstehung der Städte aber
war von tief eingreifender Wirkung auf das gesamte
wirtschaftliche, soziale und politische Leben. Die Stadt
wurde zum Sammelpunkt für alle wirtschaftlichen Ele
mente, die mit ihrer Tätigkeit zur landwirtschaftlichen
Tätigkeit der Frohnhöfe im Gegensatz standen, also in
erster Linie der Händler, der wohlhabenden Kaufleute,
die die erste Klasse des sich entwickelnden Städtewesens
wurden, dann aber auch der freien gewerklichen Arbeiter,
die, ehemals in dem Frohndienste des Hofes tätig, in
der Stadt das geeignetste Feld zur Verwertung ihrer
Arbeitskraft und zum vorteilhaftesten Verkauf ihrer Er-
zeugnisse fanden und als freie und vollberechtigte Bürger
von der Stadt willkommen geheißen wurden. Aber
auch hörige Handwerker, die eigenmächtigen Abschied von
dem Frohnhofe genommen hatten, suchten und fanden
Zuflucht in der Stadt, wo sie, wenn sie ein Jahr lang
hier gelebt hatten, ohne von ihren Herren zurückgefordert
zu sein, frei wurden gleich ihren übrigen Berufsgenossen
und allen übrigen Stadtbewohnern. Die freie gewerb-
liche Arbeit zog in die Stadt ein; mit seiner Änerken-

nung als freier Bürger war der ehemals hörige Arbeiter
zum selbständigen Handwerker geworden, mit der Ent-
stehung der Städte im 11. und 12. Jahrhundert war
das freie Handwerk entstanden.

So wurde die Stadt der Schauplatz der Entstehung
des Handwerks, dem das städtische Gemeinwesen einen
weiten Markt zum Absatz seiner Erzeugnisse und damit
ein fruchtbares Feld seiner wirtschaftlichen und gewerb-
lichen Betätigung und Entwicklung bot. Mit der sehr
bald nach seinem Einzug in die Stadt erfolgenden Or-
ganisation in Zünfte, Innungen oder Gilden vollzog
dann das Handwerk den Schlußakt seiner Entstehung,
der zugleich die Grundlage der folgenden glanzvollen
Entwickelung und nie wieder erreichten Blüte des Hand-
werks während des 13. bis 16. Jahrhunderts werden
sollte.

vie Lage aes HlbeittmaMes
Im sebruar ms.

(Korrespondenz.)

Nach den statistischen Ergebnissen des Eidgenössi-
Ichen Arbeitsamtes ist die Arbeitslosigkeit im Monat
Februar im allgemeinen etwas zurückgegangen. Die
Zahl der gänzlich Arbeits losen (mitgezählt die bei

subventionierten Notstandsarbeiten beschäftigten Arbeits-
losen) ist von Ende Januar bis Ende Februar 1923
von 56,275 auf 52,734 .also um 3,541 Personen innert
Monatsfrist gesunken. Die Zahl 52,734 für Ende
Februar umfaßt 46,112 männliche und 6,622 weibliche
Arbeitslose. Sie entspricht ungefähr dem Stand von
Ende Juli 1922.

Die Uebersicht nach Berufsgruppen zeigt nur noch
eine Zunahme in den Gruppen: Freie und gelehrte'Be-
rufe, mit 111 Personen und im Haushalt mit 17 Per-
fönen.

Rückgänge verzeichnen dagegen die Gruppen: Her-
stellung von Bauten und Baustoffen, Malerei mit 849,
Ungelerntes Personal mit 706, Metall-, Maschinen- und
elektrotechnische Industrie mit 415, Holz- und Glasbe-
arbeitung mit 304, Uhrenindustrie und Bijouterie mit
297, Hotelindustrie und Gastwirtschaftsgewerbe mit 199,
Lebens- und Genußmittel mit 188, Landwirtschaft und
Gärtnerei mit 170, Textilindustrie mit 161, Verkehrs-
dienst mit 127, Handel und Verwaltung mit 70, Forst-
wirtschaft, Fischerei mit 60, Chemische Industrie mit 40,
Bergbau und Torfgräberei mit 38, Graphisches Gewerbe
und Papierindustrie mit 25, und Bekleidungsgewerbe
und Lederindustrie mit 15 Personen. Eine Zunahme
der gänzlichen Arbeitslosigkeit verzeichnen nur noch die
Kantone Tessin (159), Luzern (50), Zug (13), Obwal-
den (11) und Schwyz (2). In allen übrigen Kantonen
ist eine Abnahme festzustellen.

Die Zahl der Notstandsarbeiter hat sich um
1,380 vermehrt und betrug am 28. Februar 1923
13,644, wovon 13,074 bei subventionierten und 570
bei nicht subventionierten Notstandsarbeiten beschäftigt
waren.

Die Zahl der tatsächlich ohne Arbeit befind-
lichen Personen ist innert Monatsfrist um 5,041 ge-
sunken und betrug Ende Februar 1923 noch 39,090.
Sie umfaßte 32,840 Männer und 6,250 Frauen.

Die Zahl der gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
unterstützten gänzlich Arbeitslosen ist von
Ende Januar bis Ende Februar 1923 von 23,853 auf
21,856, also um 1,997 gesunken. Diese Zahl umfaßt
19,510 männliche und 2,346 weibliche Arbeitslose. Sie
entspricht ungefähr dem Stand von Ende Dezember 1922.

Die Zahl der teilweise Arbeitslosen hat sich

im Berichtsmonat um 1,923 Personen vermehrt und
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